
Förderfähige Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherische 

Kinder- und Jugendschutzes nach dem Jugendförderungsgesetz (JuFöG) 
 

§ 9 

Jugendarbeit mit Kindern 

Die Arbeit mit Kindern ist ein wesentlicher und eigenständiger Teil der Jugendarbeit. Sie umfasst insbesondere 

Angebote der sozialen und kulturellen Bildung. Sie schafft für Kinder geeignete Formen der Beteiligung an der 

Gestaltung ihrer Lebensumwelt. 

 

§ 10 

Geschlechtsspezifische Jugendarbeit 

Geschlechtsspezifische Jugendarbeit soll auf die Chancengleichheit und tatsächliche Gleichstellung aller 

Geschlechter hinwirken. Sie soll die Selbstständigkeit und Selbstverwirklichung über die Stärkung vielfältiger 

Identitäten und des Selbstbewusstseins entwickeln und fördern sowie den besonderen Interessen- und 

Problemlagen von Mädchen und jungen Frauen, Jungen und jungen Männern sowie transidenten, nichtbinären 

und intergeschlechtlichen jungen Menschen gerecht werden. Sie soll eigenständige Ansätze und Angebote in 

allen Bereichen der Jugendarbeit entwickeln. 

 

§ 11 

Jugendarbeit mit besonders benachteiligten jungen Menschen 

Jugendarbeit mit jungen Menschen mit besonderen sozialen oder gruppen- und schichtspezifischen Problemen 

soll in ihrer Ausgleichsfunktion insbesondere die Fähigkeit zur Selbsthilfe vermitteln und durch integrative 

Maßnahmen das sozialpädagogische Beratungs- und Betreuungsangebot ergänzen. 

 

§ 15 

Politische Jugendbildung 

In der Jugendarbeit soll politische Bildung das Interesse an politischer Beteiligung frühzeitig herausbilden, die 

Fähigkeit zur kritischen Beurteilung politischer Vorgänge und Konflikte entwickeln und durch aktive Mitgestaltung 

politischer Vorgänge zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen. Sie hat umfassende Bedeutung und soll zur 

Umsetzung eigener Vorstellungen und Interessen in einer demokratischen Gesellschaft anregen sowie 

Kenntnisse über Staat und Gesellschaft vermitteln. 

 

§ 16 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 

In der Jugendarbeit soll durch das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung ein Bewusstsein für globale 

Zusammenhänge von ökologischen, sozialen und ökonomischen Faktoren im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele 

gefördert werden. Junge Menschen sollen zu einer nachhaltigen Gestaltung ihrer Lebenswelt angeregt werden. 

Dies umfasst auch durch ökologische Bildung und Naturerfahrung ein Verständnis für Natur und Umwelt zu 

entwickeln und Einsichten in die Wechselbeziehungen zwischen den Lebewesen sowie zwischen ihnen und ihrer 

Umwelt zu fördern. 

 



 

§ 17 

Kulturelle Jugendbildung 

Kulturelle Jugendbildung soll zur Entwicklung der Persönlichkeit beitragen, jungen Menschen die kulturelle 

Teilhabe an der Gesellschaft erschließen und die Kulturgeschichte des Landes nahebringen. Sie soll 

Wahrnehmungsfähigkeit, kognitive, emotionale und kreative Kompetenzen fördern sowie bei jungen Menschen 

die Bedürfnisse zur Gestaltung von Ausdrucks-, Erlebnis- und Kommunikationsformen wecken und 

berücksichtigen. 

 

§ 18 

Gesundheitliche Jugendbildung 

Gesundheitliche Bildung soll zu einer gesunden Lebensweise anregen und über Gesundheitsrisiken, 

insbesondere über die Gefahren von Suchtmitteln und Verhaltenssüchten aufklären. Sie soll unter Einbeziehung 

bio-psycho-sozialer Aspekte dazu beitragen, dass junge Menschen Gestaltungskompetenzen und 

Bewältigungsstrategien zur Einflussnahme auf ihre Gesundheit entwickeln. Sexualpädagogik ist Bestandteil der 

gesundheitlichen Bildung. 

 

§ 24 

Jugendsozialarbeit 

(1) Jungen Menschen sind zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller 

Beeinträchtigungen geeignete, auch personenbezogene, sozialpädagogische Hilfen anzubieten, die ihre 

schulische und berufliche Ausbildung, ihre Eingliederung in die Arbeitswelt sowie ihre soziale Integration fördern. 

Insbesondere im Rahmen der Berufsorientierung sind geschlechterspezifische Interessen und Bedarfe zu 

berücksichtigen. Die Maßnahmen sollen mit geeigneten Angeboten der Jugendarbeit verbunden werden. 

 

§ 26 

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist Voraussetzung für die Vermeidung von Gefahren für Kinder und 

Jugendliche. Die in § 25 genannten Stellen entwickeln pädagogische Angebote und treffen notwendige 

Maßnahmen, um Kinder, Jugendliche, Personensorgeberechtigte und Erziehungsberechtigte über Gefahren und 

damit verbundene Folgen rechtzeitig und in geeigneter Weise zu informieren und zu beraten. Dazu gehört auch 

die Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendhilfe. 

 

§ 27 

Besonderer Schutz junger Menschen 

(1) Junge Menschen sind vor drohenden Gefährdungen durch andere Personen, insbesondere vor Misshandlung 

und Gewalt wirksam zu schützen. Die Träger der Jugendhilfe wirken an der Fortbildung von Fachkräften in allen 

Bereichen mit, in denen Aufgaben zum Schutz junger Menschen erfüllt und gefördert werden. Maßnahmen zur 

Aufklärung vor Gefährdungen sowie Beratungs- und sonstige Einrichtungen, die Mädchen und jungen Frauen 

Hilfe gewähren, sind vorrangig zu fördern. 

 

 



Nicht förderfähige Maßnahmen: 

 

§ 12 

Schul- und arbeitsweltbezogene Jugendarbeit 

(1) Schulbezogene Jugendarbeit soll durch eigene Bildungsangebote und freizeitpädagogische Maßnahmen 

dazu befähigen, sinnvoll mit Freizeit umzugehen und sich mit dem Lern- und Lebensort Schule 

auseinanderzusetzen. Die Träger der Jugendarbeit sollen geeignete Maßnahmen entwickeln und diese in 

Abstimmung mit den beteiligten Schulen den Schülerinnen und Schülern anbieten. 

(2) Arbeitsweltbezogene Jugendarbeit soll die Berufsfindung, die Berufsvorbereitung und die Berufsausbildung 

unter Berücksichtigung geschlechterspezifischer Belange unterstützen und dazu befähigen, sich mit der 

Arbeitswelt auseinanderzusetzen. Die Träger der Jugendarbeit sollen geeignete Maßnahmen entwickeln und 

diese in Abstimmung mit den beteiligten berufsbildenden Schulen, Ausbildungsstätten und Betrieben den jungen 

Menschen anbieten. 

(3) Schul- und arbeitsweltbezogene Jugendarbeit soll auch dazu beitragen, die unterschiedlichen Lebensräume 

der Schule, der Arbeitswelt, der Familie und der Freizeit zu verbinden. 

 

§ 13 

Internationale und interkulturelle Jugendarbeit 

(1) Jugendarbeit dient der interkulturellen und internationalen Verständigung sowie der Friedenssicherung. Sie 

setzt sich mit den Vernetzungen der internationalen, wirtschaftlichen und politischen Realität auseinander und 

trägt zu grenzüberschreitenden, gemeinsamen Problemlösungen bei. Sie fördert den Prozess der europäischen 

Einigung. 

(2) Internationale und interkulturelle Jugendarbeit mit Kindern und Jugendlichen soll das Prinzip der Inklusion 

verwirklichen und dadurch zu Chancengerechtigkeit und gleichberechtigter Teilhabe beitragen. Die Jugendarbeit 

soll eigenständige Ansätze und Angebote in diesem Bereich entwickeln. 

(3) Das Land fördert vor allem die Zusammenarbeit und den Austausch mit Skandinavien und den Ostsee-

Anrainer-Staaten. 

 

§ 14 

Sportliche Jugendarbeit 

In der Jugendarbeit sollen Sport, Spiel und Bewegung durch ihre gesundheitlichen, erzieherischen und sozialen 

Funktionen zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen beitragen. Den spezifischen Interessen 

von Mädchen und jungen Frauen ist dabei besonders Rechnung zu tragen. 

 

§ 19 

Ferien- und Freizeitmaßnahmen 

Ferien- und Freizeitmaßnahmen mit jungen Menschen sollen der Erholung und Entspannung, der 

Selbstverwirklichung und der Selbstfindung dienen. Die Maßnahmen sollen die seelische, geistige und 

körperliche Entwicklung fördern, die Erfahrung sozialer Beziehungen untereinander vermitteln und soziale 

Benachteiligungen ausgleichen. 


